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4. IV. 14 
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a) Die in einem Generalunternehmervertrag enthaltene Klau
sel des Auftraggebers »Innerhalb von 14 Tagen nach Abruf 
der einzelnen Teilbauabschnitte hat der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber zur Sicherung sämtlicher A nsprüche aus diesem 
Vertrag bauabschnittsweise Vertragserfüllungsbürgschaften 
über 10 v.H. der unter § 6 vereinbarten Pauschalauftrags
summe Zug um Zug gegen Stellung einer Zahlungsbürgschaft 
durch den Auftraggeber in gleicher H öhe auszuhändigen.«ist 
unwirksam, wenn auch Mängelansprüche gesichert werden.
b) D er Verwender vorform ulierter Klauseln kann sich zur 
Darlegung eines Aushandelns nach § 305 Abs. 1 Satz 3 BGB 
nicht ausschließlich auf eine individualrechtliche Vereinba
rung berufen, nach der über die Klauseln »ernsthaft und aus
giebig verhandelt wurde«.
c) M it dem Schutzzweck der §§ 305 ff. BGB ist nicht zu
vereinbaren, wenn Vertragsparteien unabhängig von den Vo
raussetzungen des § 305 Abs. 1 Satz 3 BGB die Geltung des 
Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen individual
rechtlich ausschließen.......................................................................  326

a) Zur Abgrenzung von Kaufvertrag und Werjdieferungsver- 
trag (hier: Lieferung von Aluminium-Profilleisten in einem 
bestimmten Farbton durch einen Fachgroßhändler für Bau
bedarf).
b) Beim Kaufvertrag ist der vom Verkäufer eingeschaltete
Hersteller der Kaufsache nicht Erfüllungsgehilfe des Verkäu
fers; gleiches gilt gemäß § 651 Satz 1 BGB beim Werkliefe
rungsvertrag, wenn der Lieferant einen Dritten mit der Bear
beitung der Sache betraut (Bestätigung von B G HZ 48, 121).. 337

a) Stellen sich die zur Mängelbeseitigung erforderlichen Kos
ten als unverhältnismäßig dar, so kann der Käufer von dem 
Verkäufer nur Ersatz des mangelbedingten M inderwerts der 
Sache verlangen.
b) O b  die Kosten unverhältnismäßig sind, ist aufgrund einer 
umfassenden W ürdigung der Umstände des Einzelfalls unter 
Berücksichtigung der in § 439 Abs. 3 BGB genannten Krite
rien festzustellen.
c) Bei Grundstückskaufverträgen kann als erster Anhalts
punkt davon ausgegangen werden, dass die Kosten der Män
gelbeseitigung unverhältnismäßig sind, wenn sie entweder den 
Verkehrswert des Grundstücks in mangelfreiem Zustand oder 
200 % des mangelbedingten Minderwerts übersteigen.
d) Für die Beurteilung der Unverhältnismäßigkeit der Kosten
kommt es auf den Beginn der Mängelbeseitigung durch den 
Käufer an. Stellt sich während deren Ausführung heraus, dass 
die Kosten höher als erwartet sind, steht dies einer Ersatzpflicht 
nur entgegen, wenn ein wirtschaftlich denkender Käufer die 
Arbeiten auch unter Berücksichtigung der bereits angefalle
nen Kosten nicht fortführen würde bzw. fortgeführt h ä tte .... 350


